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20.12.2021 Bauausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Anfrage:

Nach Mitteilung der Nah.SH startete am 01.10.2021 die Weiterentwicklung des SH-Tarifs. In einem 
gemeinsamen Prozess mit den Kreisen und kreisfreien Städten, den Verkehrsunternehmen und der 
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH will die NAH.SH eine Strategie entwickeln, wie der SH-
Tarif zu einem zukunftsorientierten, kundenfreundlichen, aber auch ergiebigen Tarif weiterentwickelt 
werden kann. Die neue Tarifentwicklungsstrategie soll Ende 2022 in den Gremien des SH-Tarifs be-
schlossen werden. Dieses vorausgeschickt, frage ich wie folgt:

1. Welche Möglichkeiten sieht die Hansestadt Lübeck für ein Eingreifen der Nah.SH in die Zu-
ständigkeit und Verantwortung der NSH für den SH-Tarif? Welche Chancen und Risiken sind 
damit für die Ausgestaltung und Finanzierung des ÖPNV in Lübeck verbunden?

2. Welche Auswirkungen ergeben sich aufgrund der Nah.SH-Strategie auf die Mitgestaltungs-
möglichkeiten der Hansestadt Lübeck und ihrer Gesellschaften bei der künftigen Gestaltung 
des SH-Tarifs? Welche Auswirkungen sind zu erwarten bezüglich der künftigen Einnahmen 
und Zuschüsse für den ÖPNV in Lübeck?

3. Ist die von der Lübecker Bürgerschaft beschlossene Absenkung der Fahrpreise im ÖPNV im 
Bereich der Hansestadt Lübeck durch die Nah.SH-Strategie betroffen? Falls ja, in welcher 
Weise?

Wann wird der Beschluss der Lübecker Bürgerschaft zur Absenkung der Fahrpreise wirksam? Welche 
Schritte sind hierfür erforderlich? Welche Schritte wurden bereits unternommen? Wann werden den 
politischen Gremien Vorschläge zur Gleichstellung der Fahrgäste in der Kernzone 6000 mit den Bür-
ger:innen in den Randzonen (Fahrten im Stadtteil zur Preisstufe 1) entgegen gebracht?

Begründung:

Anlagen:
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